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Allgemeine Geschäftsbedingungen
§ 1 Allgemeines – Geltungsbereich
(1) Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend 
„Verkaufsbedingungen“) gelten ausschließlich; entgegenste-
hende oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichende 
Bedingungen des Bestellers erkennen wir nicht an, es sei 
denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zu-
gestimmt. Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch dann, 
wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren 
Verkaufsbedingungen abweichender Bedingungen des Be-
stellers die Lieferung an den Besteller vorbehaltlos ausführen.
(2) Unsere Verkaufsbedingungen gelten nur gegenüber 
Unternehmern im Sinn von § 14 BGB, juristischen Personen 
des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtlichen Sonder-
vermögen. 
(3) Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch für alle künf-
tigen Geschäfte mit dem Besteller in der zum Zeitpunkt der 
Bestellung gültigen bzw. jedenfalls in der ihm zuletzt in Text-
form mitgeteilten Fassung als Rahmenvereinbarung auch 
für gleichartige künftige Verträge, ohne dass wir in jedem 
Einzelfall wieder auf sie hinweisen müssten.
(4) Schriftlich im Sinne dieser Verkaufsbedingungen schließt 
die Textform (z.B. E-Mail, Telefax) mit ein.

§ 2 Angebot – Angebotsunterlagen
(1) Ist die Bestellung als Angebot gemäß § 145 BGB zu qua-
lifizieren, so können wir dieses innerhalb von zwei Wochen 
annehmen.
(2) An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und 
sonstigen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und 
Urheberrechte vor. Dies gilt auch für solche schriftlichen 
Unterlagen, die als „vertraulich“ bezeichnet sind. Vor ihrer 
Weitergabe an Dritte bedarf der Besteller unserer ausdrück-
lichen schriftlichen Zustimmung.

§ 3 Preise – Zahlungsbedingungen
(1) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes 
ergibt, gelten unsere Preise „ab Werk“, ausschließlich Verpa-
ckung; diese wird gesondert in Rechnung gestellt.
(2) Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Prei-
sen eingeschlossen; sie wird in gesetzlicher Höhe am Tag der 
Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen.
(3) Der Abzug von Skonto bedarf besonderer schriftlicher 
Vereinbarung.
(4) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes 
ergibt, ist der Kaufpreis netto (ohne Abzug) innerhalb von 
30 Tagen ab Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. Es gelten 
die gesetzlichen Regeln betreffend die Folgen des Zahlungs-
verzuges.
(5) Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrechte stehen dem 
Besteller nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig 
festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Bei 
Mängeln der Lieferung bleiben die Gegenrechte des Bestel-
lers unberührt.

§ 4 Lieferzeit und Lieferverzug
(1) Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die 
Abklärung aller technischen Fragen zwischen den Parteien 
voraus.
(2) Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt weiter 
die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung aller Ver-
pflichtungen des Bestellers voraus. Die Einrede des nicht 
erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten.
(3) Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt 
er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir 
berechtigt, den uns insoweit entstehenden Schaden, ein-
schließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu verlan-
gen. Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten.
(4) Sofern die Voraussetzungen von Abs. (3) vorliegen, geht 
die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen 
Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den 
Besteller über, in dem dieser in Annahmeverzug geraten ist.
(5) Der Eintritt unseres Lieferverzugs bestimmt sich nach den 
gesetzlichen Vorschriften. In jedem Fall ist aber eine Mah-
nung durch den Besteller erforderlich.
 (6) Geraten wir in Lieferverzug, so haften wir für jede voll-
endete Woche Verzug im Rahmen einer pauschalierten 
Verzugsentschädigung in Höhe von 0,5 % des Lieferwertes, 
maximal jedoch nicht mehr als 5 % des Lieferwertes. Uns 
bleibt der Nachweis vorbehalten, dass dem Besteller gar kein 
Schaden oder nur ein wesentlich geringerer Schaden als vor-
stehende Pauschale entstanden ist.
(7) Die Rechte des Bestellers gem. § 7 dieser AGB und unsere 
gesetzlichen Rechte, insbesondere bei einem Ausschluss der 
Leistungspflicht (z.B. aufgrund Unmöglichkeit oder Unzu-
mutbarkeit der Leistung und/oder Nacherfüllung), bleiben 
unberührt.

§ 5 Gefahrübergang – Verpackungskosten
(1) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes 
ergibt, ist Lieferung „ab Werk“ vereinbart.
(2) Transport- und alle sonstigen Verpackungen werden mit 
Ausnahme von Paletten nur in den Fällen des § 15 Verpa-
ckungsgesetz zurückgenommen. Der Besteller ist verpflich-

tet, für eine Entsorgung der Verpackungen in anderen Fällen 
auf eigene Kosten zu sorgen.
(3) Sofern der Besteller es wünscht, werden wir die Lieferung 
durch eine Transportversicherung eindecken; die insoweit 
anfallenden Kosten trägt der Besteller.

§ 6 Mängelansprüche
(1) Mängelansprüche des Bestellers setzen voraus, dass dieser 
seinen nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und 
Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist.
(2) Soweit ein Mangel der Kaufsache vorliegt, sind wir nach 
unserer Wahl zur Nacherfüllung in Form einer Mangelbesei-
tigung oder zur Lieferung einer neuen mangelfreien Sache 
berechtigt. 
(3) Der Käufer hat uns die zur geschuldeten Nacherfüllung 
erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben, insbesondere 
die beanstandete Ware zu Prüfungszwecken zu übergeben. 
Im Falle der Ersatzlieferung hat uns der Käufer die mangel-
hafte Sache nach den gesetzlichen Vorschriften zurückzu-
geben. Die Nacherfüllung beinhaltet weder den Ausbau der 
mangelhaften Sache noch den erneuten Einbau, wenn wir 
ursprünglich nicht zum Einbau verpflichtet waren.
(4) Die zum Zweck der Prüfung und Nacherfüllung erfor-
derlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, 
Arbeits- und Materialkosten sowie ggf. Ausbau- und Ein-
baukosten tragen bzw. erstatten wir nach Maßgabe der ge-
setzlichen Regelung, wenn tatsächlich ein Mangel vorliegt. 
Andernfalls können wir vom Besteller die aus dem unberech-
tigten Mangelbeseitigungsverlangen entstandenen Kosten 
(insbesondere Prüf- und Transportkosten) ersetzt verlangen, 
es sei denn, die fehlende Mangelhaftigkeit war für den Be-
steller nicht erkennbar.
(5) Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist der Besteller nach 
seiner Wahl berechtigt, Rücktritt oder Minderung zu verlan-
gen. Schadensersatz kann der Besteller insoweit nur nach 
Maßgabe der folgenden Bestimmungen verlangen

§ 7 Haftung
(1) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern 
der Besteller Schadensersatzansprüche – gleich aus welchem 
Rechtsgrund – geltend macht, die auf Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit unsererseits, einschließlich von Vorsatz oder 
grober Fahrlässigkeit unserer Vertreter oder Erfüllungsgehil-
fen beruhen. Eine Haftung für leichte Fahrlässigkeit ist mit 
Ausnahme nachfolgend aufgeführter Fälle ausgeschlossen.
(2) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern 
wir oder unsere Vertreter oder Erfüllungsgehilfen schuldhaft 
eine wesentliche Vertragspflicht (also eine solche Verpflich-
tung, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung 
des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Ein-
haltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und ver-
trauen darf) verletzen; in Fällen einfacher Fahrlässigkeit ist 
aber die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, 
typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
(3) Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, 
des Körpers oder der Gesundheit bleibt unberührt; dies gilt 
auch für die zwingende Haftung nach dem Produkthaftungs-
gesetz oder aus Garantie.
(4) Soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes geregelt 
ist, ist die Haftung ausgeschlossen. Dies gilt nicht, wenn wir 
einen Mangel arglistig verschwiegen haben.

§ 8 Sonstige Haftung
(1) Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in 
diesen AGB vorgesehen, ist – ohne Rücksicht auf die Rechts-
natur des geltend gemachten Anspruchs – ausgeschlossen. 
Dies gilt insbesondere für Schadensersatzansprüche aus Ver-
schulden bei Vertragsabschluss, wegen sonstiger Pflichtver-
letzungen oder wegen deliktischer Ansprüche auf Ersatz von 
Sachschäden gemäß § 823 BGB.
(2) Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausge-
schlossen oder eingeschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf 
die persönliche Schadensersatzhaftung unserer Angestellten, 
Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.
(3) Wir haften nur für eigene Inhalte auf unserer Website. 
Soweit wir mit Links den Zugang zu anderen Websites er-
möglichen, sind wir für den dort enthaltenen fremden Inhalt 
nicht verantwortlich. Wir machen uns fremde Inhalte nicht 
zu eigen. Sofern wir Kenntnis von rechtswidrigen Inhalten 
auf externen Websites erhalten, werden wir den Zugang zu 
diesen Seiten unverzüglich sperren.

§ 9 Verjährung
(1) Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 2 Jah-
re, gerechnet ab Gefahrenübergang.
(2) Handelt es sich bei der Ware jedoch um ein Bauwerk oder 
eine Sache, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungs-
weise für ein Bauwerk verwendet worden ist und dessen 
Mangelhaftigkeit verursacht hat (Baustoff), beträgt die Ver-
jährungsfrist gemäß der gesetzlichen Regelung 5 Jahre ab 
Ablieferung (§ 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB). Unberührt bleiben auch 
weitere gesetzliche Sonderregelungen zur Verjährung (ins-
bes. § 438 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 3, §§ 444, 445b BGB).

§ 10 Eigentumsvorbehaltssicherung
(1) Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis 
zum Eingang aller Zahlungen aus der Geschäftsverbindung 
vor. Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbe-
sondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, nach den 
gesetzlichen Vorschriften vom Vertrag zurückzutreten und 
die Ware herauszuverlangen. Zahlt der Besteller den fälligen 
Kaufpreis nicht, dürfen wir diese Rechte nur geltend machen, 
wenn wir dem Käufer zuvor erfolglos eine angemessene Frist 
zur Zahlung gesetzt haben. Einer Nachfristsetzung bedarf 
es nicht, wenn diese nach den gesetzlichen Vorschriften 
entbehrlich ist. Daneben sind wir berechtigt, bei Verletzung 
einer Pflicht nach Abs. 2 und Abs. 3 dieses § 10 vom Vertrag 
zurückzutreten und die Ware herauszuverlangen, wenn uns 
ein Festhalten am Vertrag nicht mehr zumutbar ist.
(2) Der Besteller ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu 
behandeln; insbesondere ist er verpflichtet, diese auf eigene 
Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden ausrei-
chend zum Neuwert zu versichern. Sofern Wartungs- und In-
spektionsarbeiten erforderlich sind, muss der Besteller diese 
auf eigene Kosten rechtzeitig durchführen.
(3) Bei Pfändungen oder sonstigen Zugriffen Dritter hat uns 
der Besteller unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, da-
mit wir Klage gemäß § 771 ZPO erheben können. Soweit der 
Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außerge-
richtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, 
haftet der Besteller für den uns entstandenen Ausfall.
(4) Der Besteller ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen 
Geschäftsgang weiter zu verkaufen; er tritt uns jedoch be-
reits jetzt alle Forderungen in Höhe des Fakturaendbetrages 
(einschließlich MWSt.) unserer Forderung ab, die ihm aus 
der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte 
erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die Kaufsache 
ohne oder nach Verarbeitung weiter verkauft worden ist. Wir 
nehmen die Abtretung an. Zur Einziehung dieser Forderung 
bleibt der Besteller auch nach der Abtretung ermächtigt. Un-
sere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hier-
von unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, die Forderung 
nicht einzuziehen, solange der Besteller seinen Zahlungsver-
pflichtungen uns gegenüber nachkommt, nicht in Zahlungs-
verzug gerät, kein Mangel seiner Leistungsfähigkeit vorliegt 
oder wir gem. Abs. 1 dieses § 10 zurückgetreten sind. Ist aber 
dies der Fall, so können wir verlangen, dass der Besteller uns 
die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt 
gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die 
dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern 
(Dritten) die Abtretung mitteilt.
(5) Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch 
den Besteller wird stets für uns vorgenommen. Wird die 
Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenstän-
den verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der 
neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache (Faktu-
raendbetrag, einschließlich MwSt.) zu den anderen verarbei-
teten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch 
Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übrigen das gleiche 
wie für die unter Vorbehalt gelieferte Kaufsache.
(6) Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden 
Gegenständen untrennbar vermischt, so erwerben wir das 
Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes 
der Kaufsache (Fakturaendbetrag, einschließlich MwSt.) zu 
den anderen vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der 
Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die 
Sache des Bestellers als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als 
vereinbart, dass der Besteller uns anteilmäßig Miteigentum 
überträgt. Der Besteller verwahrt das so entstandene Allein-
eigentum oder Miteigentum für uns.
(7) Der Besteller tritt uns auch die Forderungen zur Sicherung 
unserer Forderungen gegen ihn ab, die durch Verbindung 
der Kaufsache mit einem Grundstück gegen einen Dritten 
erwachsen. Wir nehmen die Abtretung an.
(8) Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten 
auf Verlangen des Bestellers insoweit freizugeben, als der 
realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden 
Forderungen um mehr als 10 % übersteigt; die Auswahl der 
freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.

§ 11 Schlussbestimmungen
(1) Sofern der Besteller Kaufmann, juristische Person des 
öffentlichen Rechts oder öffentlichrechtliches Sondervermö-
gen ist, ist unser Geschäftssitz Gerichtsstand; wir sind jedoch 
berechtigt, den Besteller auch an seinem Wohnsitzgericht zu 
verklagen.
(2) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland; die Gel-
tung des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen.
(3) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes 
ergibt, ist unser Geschäftssitz Erfüllungsort.
(4) Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages einschließ-
lich dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder 
teilweise unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die 
Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. 

 (Stand 01.04.2021)


